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Taxen und Tarife .

Il. Reglement für die Erhebung der Kurtaxe in Baden .

Mit Genchmigung Grossh . Ministeriums des Innern wird
über die Erhebung einer Kurtaxe Folgendes bestimmt :

§ 1. Vom Jahre 1874 an wird von den Kurgästen und
den sonstigen Besuchern des hiesigen Badeortes die nachstehende
Kurtaxe erhoben :

I. dahrestaxe für das Kalenderjahr .
IFeisogssßũe
1 Kämilie von 2 Personen
1 „ 3 * * 60 *
1 5 1 4 7 „ *
135 „ 5 5 „„
1 1 „ 6 „ 888 5
1 1 988 1 1
1 5 5 8 5
1 5 „ 9 „ 5
1 7 „ 10 1 560 „

II. Monatstaxen .
1 Persoensnsnsn 6 i
1 Familie von 2 Personen 10 5„
1 9 7 E12 5
1 1 „ 1
1 5 *



IIl. Taxe für 10
38

Monab) .
Eür je Fei

IV. Tagestaxe .
Rür je 1 Persos „ Mak

§ 2. Für die ständigen von Baden und Lich -
tenthal werden Jahres - Abonnementskarten , kür das Kalender -
jahr giltig , ausgegeben , und zwar :

ii
½ 1 Familie von 2 Personen 20

85 *
u. 8. f. , je 1 Mark mehr .

§ 3. Kinder unter 10 Jahren und Dienstboten , welche zur
Familie eines Kurgastes gehören , sind taxfrei . — Unbemittelte
Kurgäste können von der Kurtaxe befreit werden .

§ 4. Die Zahlung der einen wie der andern Taxe be⸗

rechtigt zum Besuche der zu dem Conversationshause und der
Trinkhalle gehörigen Anlagen des Badfonds , der Colonade des
Conversationshauses und zur Benützung der Promenadestühle ,
sowie zum Besuche der dem allgemeinen Zutritt geöffneten
Räume dieser beiden Gebäude , insbesondere auch der Lese -
und Spielzimmer und der gewöhnlichen Musik - Aufführungen
des Kur - Orchesters im Conversatiopshause . — Während der
Morgenstunden hat die Taxe auf den Besuch der Trinkhalle
und der Anlagen keine Anwendung . —Die Zahlung der Jahres -
oder Monatstaxe berechtigt ausserdem noch zum Besuche der

gewöhnlichen Réunions - Bälle . — Der Besuch der Künstler -
Concerte , sonstiger besonderer Veranstaltungen und Festlich -
keiten , aussergewöhnlicher Réunions und Bals parés unterliegt
besonderen Bestimmungen .

§ 5. Ueber die Zahlung der Taxe für 1 Jahr , 1 Monat
oder für 10 Tage , werden Abonnementskarten , auf den Namen
lautend , ausgestellt ; über die Zahlung der Tagestaxe , Karten
auf den Inhaber .

§ 6. Die Abonnementskarten können nur von der Person
benützt werden , auf deren Namen sie lauten . Für Familien
werden daher die Karten in der Weise ausgestellt , dass der
Vertreter der Familie die Hauptkarte und jedes weitere tax -
Pflichtige Mitglied eine Beikarte erhält . Als zur Familie ge -
hörig zu betrachten sind : Ehegatten , minderjährige Söhne und
zum Haushalte zählende unverheirathete Töchter .
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§ 7. Die Inhaber von Karten der einen wie der andern
Art sind verpflichtet , dieselben beim Besuche des Promenade -
platzes , ferner der Lese - und Spielzimmer und der gewöhn -
lichen Musik - Aufführungen des Kur - Orchesters im Conversa -
tionshause , sowie der Kéunionsbälle daselbst , zu ihrer Legiti -
mation bei jedesmaligem Eintritt vorzuweisen .

§ 8. Jedem Kurgast steht es frei zu bestimmen , ob er die
Taxe für den einzelnen Tag , oder 10 Tage zusammen , oder für
1 Monat , oder 1 Jahr entrichten will .

§ 9. Den Fremden werden die Karten über die Zahlung
der Taxen , durch die seitens der Gemeinde bestellten Erheber
verabfolgt . Ausserdem können die Karten im Kurtaxen - Bureau
und am Eingange zum Conversationshause gelöst werden .— Die
ständigen Bewohner von Baden und Lichtenthal lösen die Karten
auf dem Kurtaxen - Bureau .

§ 10. Beschwerden wegen Erhebung der Kurtaxe und
Reklamationen sind bei dem Bürgermeisteramt anzumelden ,
welches darüber endgiltig entscheidet .

§ 11. Der Staatspolizeibehörde bleibt es vorbehalten , ein -
zelnen Personen den Besuch der in 8 4 bezeichneten Räumlich -
keiten und demnach auch die Verabfolgung von Berechtigungs -
karten an diese Personen zu untersagen , sowie die ertheilten
Berechtigungskarten zurückzuziehen .

§ 12. Das gegenwärtige Reglement haben sowohl hier als
in Lichtenthal die Besitzer der Gasthäuser und der zur Auf -
nahme von Kurgästen eingerichteten Wohnungen , in allen zum
Vermiethen bestimmten Zimmern anzuheften . Ein Auszug ist
dem Fremden - Anmeldezettel beizudrucken .

Il . Taxe der Bäder im Friedrichsbad .

Die Preise der Bäder ( einschliesslich der Taxe für den
Besuch der grossen Halle ) betragen , und zwar für :

éin Wannenbaæedadeed R
für Benützung der gewöhnlichen Brause -
douche ist keine Vergütung zu leisten , da -
gegen für die Abreichung ärztlich verord -
neter Strahl - und Regendouchen durch das
Dienstpersonal und zwar im Betrage von . — M. 50 Pf .

9²²



eiu elektrisches Bad
ein Einzelnbad in den kleinen W ildbädern 2
ein Bad in den grossen Wildbädern
einmalige Behandlung in den Bädern für Kalt -

wasserkuren
ein Bad in den grösseren Geselischafts -

bädern .
wenn nachgeschwitzt 05

ein Einzelnd -ampfbad .
ein Kastendampfbad .
ein Salon - Einzelnbad
eine Douche ohne Bad in den 3

Kaltwasserkuren .
Für eine Inhalation
Für den Besuch der grossen Halle
Für Besichtigung des Friedrichsbads

Zusätze zu den Wannenbädern : Kochsalz pr.
Soda pr . Kilo 40 Pf . , eingedickte Kreuznacher Mutterlauge pr.
Kilo 70 Pf . , Kleien pr. Beutel zu 1½ Kilo 50
nadel - Extract pr . Flacon 70 Pf .

„ 50 „

1 30 „

„ 0
13

20 *

Pf . ,

Kilo 30 Pf. ,

Fichten -

IIl . Tax - Ordnung für die Stadtdroschken .

1. Fahrten nach der Zeit .

15
7—
3

4*
1
174
17
15 /
2

Dauer der Fahrt . 1 u. 2 3 u. 4 Derscnen.
Mark. Pfg . Pfg.

Stunde . — 90 1 50
5 1 40 2
7 1 90 2 50
55 2 40 8 —

Stunden 2 90 8 50
5 3 30 4 —

55 3 70 4 50
4 10 5 —

Jede Vieri 0 8à weiter Eoßtet 40 Pfg . ohne Rücksicht
auf die Zahl der Personen ; jede begonnene wird für eine ganze
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Viertelstunde gerechnet .— Die Fahrt nach Lichtenthal wird mit
1 M. 40 Pfg . für 1 oder 2 Personen und mit 2 Mark für 3 oder
mehr Personen berechnet . — Für die Fahrten während der
Nachtzeit und zwar vom 1. Mai bis 31. Oktober nach 9 Uhr ,
in den übrigen Monaten nach 8 Uhr , beträgt die Taxe , ohne
Rücksicht auf die Zahl der Personen , für die erste Viertel-
stunde 1 M. 40 Pfg . , für jede folgende Viertelstunde 60 Pfg .
— Für jedes g ere Stück Gepäck werden 40 Pfg . vergütet ;
leichtes Handgepäck ist taxfrei zu befördern .

2. Fahrten mit festen Taxen , ohne Rücksicht auf die
Zahl der Personen .

J. Classe . Dauer his æα Stunden .

Nach dem Geroldsauer Wasserfall 5 M 50
Nach dem Jagdhause über den Fremersberger lof

und däe edngare Allee zurück und umgekehrt 5 „ 50 „
Nach dem alten Schlosss . 6 » —
Ebendahin , wenn der Wagen sogleich 1eer zur ück⸗

geschickt wird 4 „ 50
Nach dem Fremersberger Hof. 4 „ẽ. b—5„
Nach der Teufelskanzel . 4 „ẽ — „
Nach der Fischkultur - Anstalt 5ů ů
Nach der Seelach 8
Der neue Verbindungsweg z2wischen Lichtenthal und

Gunzenbach mit der Strasse nach der Vburg . 8 „ *
Nach dem Annaberg . 4 „ — 5
Nach dem Eriodhote, wenn der Wagen sogleich àu -

rückgeschickt wird ( der Aufenthalt daselbst wird
nach der Zeittaxe für 1 —2 Personen berechnet ) 2 „ẽè - — „

Nach dem Kloster Fremersberg 5

II . Classe . Dauer bis à2. G Stunden .

Nach Ebersteinschlosss . 9 M. —Pf .
Nach Hbersteinschloss über Gernsbach zurück I
Nach Gernsbach „ „
Nach Rothenfels dur chden Wald über Kellers Bild

und über Kuppenheim zurücckk 10 „ — 5
Nie itete
aekk .
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Nach Iffezheim und den Rennplätzen — mit Aus -
nahme der Tage der Wettrennen und der Tauben -
schiessen „ „ öI .

An den Rhein bis zur
r
fliegenden Brücke 9 5

Alit das alte Schloss 8
Nach Ebersteinburg
Nach Ebersteinburg über das alte Sonleoss
Nach Büllfll . . . .
Nach Steinbach 7
Nach Neuweier über Sinzheim , Steinbac n und zur ück 9
Nach Neuweier über Geroldsau u. Steinbach zurück 10
Nach dem Kloster Fremersberg über das Jagdhaus 8
Der neue Verbindungsweg zwischen Lichtenthal und

Gunzenbach in Verbindung mit der Fahrt nach

Nach der Vburg 10
Nach der Vburg, von da ĩüber das Kloster 1. remers -

berg und das Jagdhaus zurücckk . 14

III . Classe . Dauer bis zν 10 Stunden .

Nach dem Geroldsauer Wasserfall , von da zurüc
nach Geroldsau und von da nach Neuweier . . 14

6᷑Vii .
Naeh , Erleöbslll . . .
e „
Nach dem Merkur über das Müllenpild Binsen -

wasen oder Teufelskanzel und Binsenwasen . 14
Auf das alte Schloss , Ebersteinburg , Teufelskanzel ,

die neue Strasse unter dem Merkuriusthurm nach
dem Müllenbilde oder umgekehrt 14

Durch das Murgthal über E ersteinschloss , Gerns⸗
bach , Rothenfels , Kuppenheim und die Favorite 15

Nach Bühlerthal über Geroldsau und die Wintereck
und über Bühl und Steinbach zurück oder um-

IV. Classe . Dauer bis æ. 14. Slunden .

Auf das alte Schloss , Ebersteinburg , Teufelskanzel ,
die neue Strasse unter dem Merkuriusthurm nach
dem Müllenbilde mit Inbegriff von Gernsbach
Güsr Schloss Ebersteingn 8

50 Pf.

EA.
50



Die gleiche Tour mit Inbegriff von Gernsbach un d
Sebloss RBe ⁵

Nach dem Merkur über das Müllenbild , Teufels -
kanzel , Ebersteinburg und das alte Schloss
Aürtiek ünd umgeke

Nach Forbach 5
Nach Forbach über Fav- 'orite, 8 Gernsbaeh „ 15
Nach Herrenwies über den Ger oldsauer Wasserfall ,

Grohbach und Bernsteinstrasse . 21 „
Nach Herrenwies über Seelach und Badener I 24ůͤ„
Nach Herrenwies durch Bühlerthaall 21 „ —
Ueber den Wasserfall und den Schwanenwasen in ' s

Bühlerthal und über Bühl zurück 88
Ueber den Wasserfall , obern Plättig , Sand , durch

das Bühlerthal über Steinbach zurücckk . 20 „ẽ — 5
Ueber den Geroldsauer Wasserfall , die Badener

Höhe , Herrenwies und über Forbach und Gerus -
bach zurö

Dieselbe Tour — 1 Ausse 1 55 18351 Höhe —
über den Plättig und Sand oder umgekehrt 25 „ — „
Alle in dieser Pax - Ordnung nicht namentlich aufgeführten Fahrten sind

lediglich der 3 8185 nach zu bezahlen . — Bei sämmtlichen 4 Classen wird
bei längerer Dauer der Fahrt die Zeittaxe für 1—2 Personen berechnet .

25

Für die Packdroschken von der Stadt nach der Eisenbahn
und zurück .

1 oder 2 3 oder 4Dauer der Fahrt ,
Personen . Personen .

Pfg.Mark. PIg
63 5
4 5 1 4⁰0

49 70
* 70 2 15⁵

Von e Misenbalhn nach L0
HAaIA — 40. 70

Für jedes grössere Stücke Ge Däck, bei allen Fal W 20 Pfg .

Für die Omnibus .
Jede Person , ohne Rücksicht auf die Zeitdauer . 30 Pfg .
Jedes Sssere Stüiek Cepäckckk ˙20
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IV. Auszug aus dem Personen - Tarif der Station Baden .

Bei Eintags - Ausflügen per Eisenbahn ist dieser Tarif zu benützen .

Einfache Fahrt zu gewöhnlichen Zügen von Baden - Baden

‚
8 b. 15 III . Schnellzugs-

8 2515
Classe . Classe . Classe .

illet .
ir

M. Pf . M. Pf . M. Pf . M. Pf. n0
24 Achem 2 75155 — 90 — 25
36 Appenweier 320,˖ 2130

0 13 80 920 585 85 f0
1460 1110 65 —ð 8

3 Garnsuhee . 335 230 140 —
ieisrnßn 2 501 90 115 —

1 Feiberrs 8
24017515 — —

eß 2690 % 2 15 130
e 645 4ſ35 270 — 85

zjj 725 4 85 3 55 — Un
50 Hubackee 4 503 — 190 ( — —

jj 430 290 188 — 55
V 45 270 170 — —

44 Offenburg 3 80 2 60 1 60
5 %οs ] — 60 — 45 — 20 — —

55 ODPRü 4 953302 10 — 15
19 Ottersweier 180½ 185 — 75 —
14 ( Rastatsß : : . 140 1 — — 55 — —
23 Rothenfelililss 2 301701 ( — ( — —

116 St. GSoöRRRRRR 6
SeSient, . , . — 95 70( — 35 — —

113 Sommerunuß 935625 3 95 — —
12 Steinbaekkkk 120 — 85 — 45 — —
56 Strassburg ( dtadt ) . 5 904 — (2 50 — 85
54 Strassburg (Hetzg. -Thor) [ 5 303 60 2 20 — 75

eeess , 830 5455 3 50 [ 110
Bei Benützung der Schnellzüge muss ein Zuschlags - Billet gelöst wer-

den, auch bei Hin- und Rückfahrten . Für die Hin- und Rückfahrt wird für



gewöhnliche Züge eine Ermässigung in der Art gewährt , dass d. für Hin⸗
und Rückfahrt in I. Classe ein Billet I. Classe mit einem Billet III . Classe,
b. für Hin- und Rückfahrt II. Classe ein Billet I. Classe , und o. für Hin-
und Rückfahrt III. Classe ein Billet II. Classe Giltigkeit erhält , wenn die
Billete zur einfachen Fahrt mit der Bezeichnung „ Retour “ versehen sind.

V. Eisenbahn - Gepäclchestätterei .

Die Packträger tragen als Dienstzeichen am linken Arm
eine rothe Binde mit der Aufschrift : „ Eisenbahn - Packträger “
und eine Nummer .

Die von den Reisenden zu erhebenden Gebühren für das

Verbringen des Gepäcks vom Bahnhof nach jedem beliebigen
Stadttheile , bis zum „Hötel Bellevue “ einschliesslich , betragen :

a. Bei Tag
reinen Fofen

„ mehrere Koffer , per Stücck˙k . 20 „
„ sonstiges Gepäck , per Stück . . 10 „

b. Bei Nacht

( im Sommer von Abends 11 bis Morgens 5 Uhr , im Winter von
Abends 10 bis Morgens 6 Uhr )

iiten Kasß
„ meéehrere Koffer , per Stück 305
„ sonstiges Gepäck , per Stück . 20 „

Für ein einzelnes Gepäckstück darf bei Tag und Nacht
eine Minimaltaxe von 20 Pfg . erhoben werden . Für das Ab -

tragen des Gepäcks ab und zu den Droschken hat der Unter -
nehmer 5 Pfg . für jedes Stück , bei Tag und Nacht , zu bean -

spruchen .
Der Unternehmer , welcher Kaution gestellt hat , haftet für

von ihm oder seinen Leuten übernommenes Reisegepäck . Die -
selben haben jedem Reisenden bei Uebernahme seines Gepäcks
eine Marke einzuhändigen , welche bei Auslieferung des Ge-

päcks zurückzugeben ist .
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